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Ausgabe 2025/13 
 

Auslegung des Entwurfes der 1. Nachtragshaushaltssatzung  
Reichenbach im Vogtland 

 
Der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Jahr 
2025 der Stadt Reichenbach im Vogtland liegt in der Zeit 

vom 07. Mai bis 19. Mai 2025 

im Zimmer 208 der Stadtverwaltung Reichenbach, 08468 Reichenbach, Markt 6, öffent-
lich aus. 

Der Entwurf kann in der Stadtverwaltung von jedermann zu nachfolgenden Zeiten einge-
sehen werden:  

Dienstzeiten: 
Montag 9:00 – 12:00 Uhr 
Dienstag 9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr  
Mittwoch 9:00 – 12:00 Uhr 
Donnerstag 9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr  
Freitag 9:00 – 12:00 Uhr 

oder elektronisch auf der Internetseite der Stadt Reichenbach im Vogtland aufgerufen 
werden.  

Die Einwohner und Abgabepflichtigen haben für die Dauer von 14 Arbeitstagen die Mög-
lichkeit Einwendungen gegen den Entwurf zu erheben. Diese Frist, beginnt mit dem ers-
ten Tag, an dem der Entwurf öffentlich ausliegt. 

Über fristgemäß erhobene Einwendungen beschließt der Stadtrat in öffentlicher Sitzung. 
 
Henry Ruß 
Oberbürgermeister 
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